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 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

ABGB §795

Rechtssatz

Einem Noterben steht ein Unterhaltungsanspruch nur zu, wenn er vom P ichtteil ausgeschlossen oder bei der

Erbeinsetzung übergangen wurde. Letzterer Fall liegt nur vor, wenn der Erblasser letztwillig über den Nachlaß

anderweitig verfügt, nicht aber dann, wenn er über sein Vermögen bereits zu Lebzeiten anderweitig verfügt hat.
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